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UNSTRUT-HAINICH-KREIS  
 
 
 

 

Beschlussvorlage 
öffentlich 

 
 
Einreicher:  Verwaltung  
 
Drucksachen-Nr.: KT/BV/590/2024 
 
Einreichung:   15.02.2024 
 

Beratungsfolge Termin TOP 

Kreistag 18.03.2024  

 
 
Betr.: 
1. Änderung der Satzung über den Status der Gemeinnützigkeit für Betriebe 
gewerblicher Art des Unstrut-Hainich-Kreises: Volkshochschule Unstrut-Hainich-
Kreis, Kreismusikschule "Johann Sebastian Bach", Schullandheim 
"Waldschlösschen", Kinder- und Jugendheim "Florian Geyer" Seebach, 
Lehrlingswohnheim 
 
Der Kreistag möge beschließen: 
 
Aufgrund des § 87 und der §§ 98 und 100 der Thüringer Gemeinde- und Landkreis-
ordnung (Thüringer Kommunalordnung – ThürKO -), in der Fassung der Neube-
kanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 24. März 2023 (GVBl. S. 127) und der §§ 3, 4 Abs. 1 des Thüringer Erwachse-
nenbildungsgesetzes (ThürEBG) vom 18.11.2010, zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 6. November 2015 (GVBl. S. 151) beschließt der Kreistag des Unstrut-Hainich-
Kreises in seiner Sitzung am 18. März 2024 die als Anlage beigefügte 1. Änderungs-
satzung zur Satzung über den Status der Gemeinnützigkeit für Betriebe gewerblicher 
Art des Unstrut-Hainich-Kreises: Volkshochschule Unstrut-Hainich-Kreis; Kreismusik-
schule „Johann Sebastian Bach“; Schullandheim „Waldschlösschen“, Kinder- und 
Jugendheim „Florian Geyer“ Seebach, Lehrlingswohnheim.  
 
 
 
Begründung:  
 
Aufgrund des Verkaufs des Schullandheims „Waldschlösschen“ und der fehlenden 
Betreibung durch den Landkreis musste die Satzung sowohl in seiner Bezeichnung 
als auch in den Paragraphen, in denen auf das Schullandheim Bezug genommen 
wird, angepasst werden. Etwaige Änderungen durch Streichungen sind anzupassen 
gewesen.  
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Das Objekt Lehrlingswohnheim befindet sich ebenfalls nicht mehr im Eigentum des 
Landkreises und wird auch nicht mehr vom Landkreis betrieben. Entsprechende Be-
zeichnung und Regelungen hierzu sind ebenfalls zu korrigieren.  
 
Daher war die Satzung insgesamt anzupassen. Auf die beigefügte Synopse wird 
verwiesen.  
 
Die Verwaltung bittet um Zustimmung.  
 
 
 
Z a n k e r  
Landrat 
 
Anlagen: 
1. Änderungssatzung 
Synopse (nur digital) 
Satzung in der aktuell gültigen Fassung (nur digital)  
 
 

□ Vorlage wurde ohne / mit Änderung zum Beschluss erhoben 

□ Vorlage wurde abgelehnt 

□ Vorlage wurde zurückgezogen 

 
 
Abstimmungsergebnis: 

Ja:   Nein:    Enthaltungen: 
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